
 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit fast einem halben Jahr Verspätung haben Bundesrat und Bundestag das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz 

verabschiedet. Das Gesetz enthält mehrere Änderungen, die fast alle Un-

ternehmen betreffen, darunter eine Anhebung der Grenze für Kleinbe-

tragsrechnungen und ein zumindest teilweiser Wegfall der Aufbewah-

rungspflicht für Lieferscheine. Unterdessen arbeitet die EU an mehreren 

Änderungen des Mehrwertsteuersystems, die in den nächsten Jahren 

umgesetzt werden sollen. 
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AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Kleinlebewesen vermehren sich 

durch Zellteilung, Bürokraten 

durch Arbeitsteilung.« 

Jerry Lewis 

 

»Das Tempo der Bundesregierung 

beim Bürokratieabbau ist so lang-

sam, dass man ihr beim Gehen 

die Schuhe besohlen könnte.« 

Birgit Homburger 

 



 2 

Neues Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen 

Das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz enthält anders als sein 

Vorgänger gleich mehrere Maßnahmen, die fast alle Unternehmen 

betreffen. 

Überflüssige Bürokratie bedeutet unnötigen Aufwand für alle Firmen, 

belastet aber überproportional kleine und mittlere Unternehmen. Mit 

dem ersten Bürokratieentlastungsgesetz wurde das Steuer- und 

Wirtschaftsrecht vor zwei Jahren an verschiedenen Stellen entrüm-

pelt und vereinfacht. Die Änderungen damals waren zwar erfreulich, 

hatten aber nur in wenigen Fällen eine wirklich spürbare Entlastung 

zur Folge, denn es konnte jeweils nur eine kleinere Zahl von Unter-

nehmern von der Entlastung profitieren. 

Anders sieht das mit dem Zweiten Bürokratieentlastungsgesetz aus: 

Die darin enthaltenen Maßnahmen haben eine deutlich größere 

Breitenwirkung als die des ersten Gesetzes, denn fast jeder Unter-

nehmer und Freiberufler kann aus mindestens einer der Maßnah-

men Nutzen ziehen. Insgesamt mehr als 350 Mio. Euro sollte das 

Gesetz laut dem ersten Entwurf der deutschen Wirtschaft an Büro-

kratiekosten sparen. Seit dieser Betrag berechnet wurde, sind meh-

rere weitere Maßnahmen in das Gesetz aufgenommen worden, so-

dass die Entlastung jetzt noch höher ausfällt. 

Ursprünglich sollte das im letzten Sommer angestoßene Gesetzge-

bungsverfahren innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden. 

Am Ende hat es sechs Monate länger gedauert als geplant, doch 

jetzt haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz verabschiedet. 

Die meisten der darin enthaltenen Maßnahmen treten nun rückwir-

kend zum 1. Januar 2017 in 

Kraft. Und das sind die Maß-

nahmen, die in dem Gesetz 

enthalten sind: 

• Lieferscheine: Lieferschei-

ne sind als Handels- oder 

Geschäftsbriefe aufbewah-

rungspflichtig, und zwar 

auch dann, wenn sich die 

Angaben aus den Rechnungen ergeben. Die Lieferscheine müs-

sen mindestens sechs Jahre lang aufbewahrt werden, und sogar 

zehn Jahre lang, wenn sie als Buchungsbeleg verwendet werden. 

Weil eine Rechnung ohnehin stets Angaben zu Menge und Art 

der gelieferten Ware enthalten muss und es keine gesetzliche 

Pflicht zur Erstellung von Lieferscheinen gibt, wurde die Aufbe-

wahrungspflicht für Lieferscheine nun weitgehend gestrichen. Bei 

empfangenen Lieferscheinen endet die Aufbewahrungsfrist jetzt 

mit dem Erhalt der Rechnung und bei abgesandten Lieferschei-

nen mit dem Versand der Rechnung. Davon ausgenommen sind 

lediglich Lieferscheine, die auch als Buchungsbeleg verwendet 

werden – diese sind wie bisher aufzubewahren. Die verkürzte 

Aufbewahrungspflicht gilt für alle Lieferscheine, deren Aufbewah-

rungspflicht nach der alten Vorschrift noch nicht abgelaufen ist. 

Da diese Regelung rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft ge-

treten ist, können somit alle Lieferscheine entsorgt werden, die 

nicht als Buchungsbeleg dienen oder aufgrund anderer Vorschrif-

ten aufbewahrt werden müssen. 

• Kleinbetragsrechnungen: In Rechnungen über Kleinbeträge bis 

zu 150 Euro müssen nicht sämtliche Pflichtangaben für eine 

Rechnung enthalten sein. Es genügen das Datum, die Adresse 

des Rechnungsausstellers, die Aufstellung der Waren oder Leis-

tungen und der Rechnungsbetrag sowie der Umsatzsteuersatz 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Steuereinnahmen wachsen weiter 

Bund, Länder und Gemeinden können 

weiterhin mit wachsenden Steuereinnah-

men rechnen. Laut der Frühjahrsprognose 

der Steuerschätzer werden sich die Ein-

nahmen von 732,4 Mrd. Euro in diesem 

Jahr auf 852,2 Mrd. Euro im Jahr 2021 

entwickeln. Die Steuerschätzer erwarten 

insbesondere für die Länder und Gemein-

den eine deutlich bessere Entwicklung als 

in der November-Schätzung vorhergesagt. 

Allein für das laufende Jahr prognostizie-

ren sie 7,9 Mrd. Euro an zusätzlichen 

Steuereinnahmen. Für den Bund ergibt 

sich dabei ein Minus von 1,1 Mrd. Euro, 

während die Länder mit 6,5 Mrd. Euro zu-

sätzlich rechnen können. Die Kommunen 

können sich immerhin über Mehreinnah-

men von 2,5 Mrd. Euro freuen. Für die 

nächsten drei Jahre haben die Steuer-

schätzer ähnliche Werte ermittelt, sodass 

bis 2021 insgesamt Steuermehreinnahmen 

von 54,1 Mrd. Euro für Bund, Länder und 

Gemeinden fließen werden. 

 

Wegfall des Verlustabzugs nach 
Anteilsverkauf verfassungswidrig 

Werden innerhalb von fünf Jahren mehr 

als 25 % der Anteile einer Kapitalgesell-

schaft übertragen, können die bis dahin 

aufgelaufenen Verluste anteilig nicht 

mehr steuerlich genutzt werden. Diesen 

Wegfall des Verlustabzugs hat das Bun-

desverfassungsgericht jetzt als verfas-

sungswidrig eingestuft und dem Gesetz-

geber aufgetragen, rückwirkend ab 2008 

eine verfassungskonforme Regelung zu 

schaffen. Mehr dazu lesen Sie in einer der 

nächsten Ausgaben. 

 

Nachzahlungszinssatz von 6 % 
auch 2013 verfassungsgemäß 

Je länger die Niedrigzinsphase andauert, 

desto mehr häufen sich die Klagen gegen 

den in der Abgabenordnung festgelegten 

Zinssatz von 6 % auf Steuererstattungen 

und –nachzahlungen. Im neuesten Urteil 

zu der Frage hält das Finanzgericht Mün-

chen den Zinssatz zumindest bis ein-

schließlich 2013 weiterhin für verfas-

sungsgemäß. Der Gesetzgeber sei verfas-

sungsrechtlich nicht verpflichtet, den 

Zinssatz an die Entwicklung des Kapital-

markts anzupassen. Gegen das Urteil hat 

der Kläger Revision beim Bundesfinanzhof 

eingelegt, der sich damit wieder einmal 

mit dem Thema auseinandersetzen muss. 
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oder Steuerbetrag. Die bisherige Grenze von 150 Euro wurde 

nun rückwirkend zum 1. Januar 2017 auf 250 Euro angehoben. 

Gegen die Anhebung auf 250 Euro gab es zunächst Widerstand, 

und so war im ersten Entwurf nur eine Erhöhung auf 200 Euro 

vorgesehen. Im endgültigen Gesetz hat sich aber die Anhebung 

auf 250 Euro durchgesetzt, die bereits vor zwei Jahren schon 

einmal im Gespräch war. 

• GWG-Grenze: Geringwertige Wirtschaftsgüter, die sofort voll ab-

geschrieben werden, müssen ab einem Wert von 150 Euro unter 

Angabe des Tages der Anschaffung, Herstellung oder Einlage 

und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in ein laufend zu 

führendes Verzeichnis aufgenommen werden, sofern sich diese 

Angaben nicht ohnehin aus der Buchführung ergeben. Diese 

Wertgrenze wird ab 2018 auf 250 Euro erhöht. Am Grenzbetrag 

von 410 Euro, bis zu dem Wirtschaftsgüter sofort voll abge-

schrieben werden können, erfolgt durch das Bürokratieentlas-

tungsgesetz keine Änderung. Zwar wird die GWG-Grenze ab 

2018 ebenfalls angehoben auf dann 800 Euro, allerdings ist die-

se Änderung in einem anderen Gesetz enthalten, dem der Bun-

desrat erst noch zustimmen muss.  

• Lohnsteueranmeldung: Ein Arbeitgeber, der im Jahr nicht mehr 

als 4.000 Euro Lohnsteuer ans Finanzamt abführt, muss die 

Lohnsteueranmeldung nur einmal im Quartal statt jeden Monat 

abgeben. Ab 2017 gilt nun ein jährlicher Grenzbetrag von 5.000 

Euro, sodass künftig Kleinstbetriebe nur noch vier statt zwölf 

Anmeldungen im Jahr ab-

geben müssen. Die Gren-

ze für die jährliche Abga-

be der Lohnsteueranmel-

dung ist bereits vor eini-

gen Jahren von 1.000 auf 

1.080 Euro angehoben 

worden. 

• Lohnsteuerpauschalie-

rung: Die Lohnsteuer-

pauschalierung bei einer kurzfristigen Beschäftigung ist nur zu-

lässig, wenn der durchschnittliche Tageslohn unterhalb einer be-

stimmten Grenze liegt. Diese Grenze steigt ab 2017 von 68 Euro 

auf 72 Euro, was die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 

auf 8,84 Euro zum 1. Januar 2017 ausgleichen soll. 

• SV-Beiträge: Wenn bei der Fälligkeit der Sozialversicherungs-

beiträge der endgültige Arbeitslohn noch nicht bekannt ist, muss-

te bisher die voraussichtliche Höhe der Beiträge geschätzt und 

abgeführt werden. Die Differenz zwischen Schätzung und end-

gültigem Betrag ist dann im Folgemonat mit zu berücksichtigen. 

Künftig steht das vereinfachte Verfahren allen Arbeitgebern offen. 

Dabei werden einfach die Beiträge des Vormonats als Grundlage 

genommen und wie bisher die Differenz im Folgemonat ausge-

glichen. Eine aufwendige Schätzung ist damit nicht mehr not-

wendig. 

• Factoring: Beim echten Factoring wurde jetzt ein Haftungsaus-

schluss des Factors für die Umsatzsteuer gesetzlich festge-

schrieben. Der Bundesfinanzhof hatte nämlich eine Haftung des 

Factors nicht ausgeschlossen, wenn er dem Unternehmer liquide 

Mittel zur Verfügung gestellt hat, aus denen dieser seine Um-

satzsteuerschuld hätte begleichen können. Dieses Urteil wider-

sprach der Verwaltungsauffassung. 

• Kleinunternehmerregelung: Nicht in das endgültige Gesetz ge-

Wertveränderung bei 
Fremdwährungsdarlehen 

Bei einem unbefristeten Darlehen in einer 

anderen Währung ist eine voraussichtlich 

dauerhafte Wertveränderung anzuneh-

men, wenn sich der Wechselkurs für einen 

Bilanzstichtag um mindestens 20 % oder 

für zwei aufeinanderfolgende Bilanzstich-

tage um mindestens 10 % verändert hat. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 

mit dieser Begründung einem Unterneh-

men die Aussetzung der Vollziehung ge-

währt, nachdem das Unternehmen für ein 

Darlehen in Schweizer Franken eine Teil-

wertzuschreibung wegen des gestiegenen 

Wechselkurses vorgenommen hatte. 

 

Häusliches Arbeitszimmer bei 
Selbstständigen und Freiberuflern 

Ausgaben für ein häusliches Arbeitszim-

mer erkennt das Finanzamt nur dann an, 

wenn für die berufliche Tätigkeit kein an-

derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

Nicht jeder Schreibtischarbeitsplatz in 

den Betriebsräumen eines Selbstständigen 

ist aber automatisch ein solcher „anderer 

Arbeitsplatz“. Ein selbstständiger Logopä-

de hatte deshalb beim Bundesfinanzhof 

Erfolg mit seiner Klage, weil die angemie-

teten Praxisräume allein für die Behand-

lung von Patienten ausgestattet waren.  

Der andere Arbeitsplatz muss nämlich 

nach der Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs so beschaffen sein, dass der 

Selbstständige auf das häusliche Arbeits-

zimmer nicht angewiesen ist.  

 

Badrenovierung im Home Office 

Die Kosten für die Renovierung einer ver-

mieteten Wohnung sind normalerweise als 

Werbungskosten steuerlich abziehbar. Ist 

die Wohnung aber als Home-Office an den 

Arbeitgeber vermietet, schaut das Fi-

nanzamt oft genauer hin. Einem Ver-

triebsleiter strich das Finanzamt den 

Werbungskostenabzug für die Renovierung 

des Bades gleich aus mehreren Gründen. 

In der darauf folgenden Klage erkannte 

das Finanzgericht Köln dann zwar die 

Vermietung an, ließ aber nur ein Drittel 

der Renovierungskosten zum Abzug zu. Es 

strich die Ausgaben, die es nicht als vom 

vorrangigen Interesse des Arbeitgebers 

abgedeckt ansah. Eine Toilette samt 

Waschbecken für das Home-Office hielt 

das Gericht für notwendig und angemes-

sen, aber ein komplettes behindertenge-

rechtes Badezimmer mit Dusche und Ba-

dewanne sei für die Arbeit nicht erforder-

lich. Die Ausgaben für diesen Teil hat das 

Gericht daher nicht anerkannt. 
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schafft hat es eine ursprünglich vorgesehene Anhebung der Um-

satzgrenze für Kleinunternehmer. Es bleibt somit weiterhin dabei, 

dass ein Unternehmer nur dann keine Umsatzsteuer ausweisen 

und abführen muss, wenn der Umsatz im letzten Jahr nicht über 

17.500 Euro lag und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht 

mehr als 50.000 Euro beträgt. Wer die Kleinunternehmerrege-

lung nutzt, darf dann im Gegenzug auch keinen Vorsteuerabzug 

geltend machen. Obwohl die Kleinunternehmergrenze schon 

länger nicht mehr angehoben wurde, ist auch auf absehbare Zeit 

nicht mit einer Anhebung zu rechnen, da im Lauf des Gesetzge-

bungsverfahrens auch die Wirtschaftsverbände eine deutliche 

Ablehnung der Anhebung signalisiert haben. 

• Pflegeversicherung: Für die Abrechnung von Pflegeleistungen 

im Rahmen der Pflegeversicherung sollen bis 2018 die Details 

für eine komplett elektronische Abrechnung samt Bestätigung 

der Leistungserbringung durch den Leistungsempfänger festge-

legt werden. Belege in Papierform sind dann überflüssig. 

• Handwerkskammern: Die Handwerkskammern bekommen eine 

eindeutige Rechtsgrundlage, um mit ihren Mitgliedern elektro-

nisch kommunizieren zu können. Dazu können sie nun von ihren 

Mitgliedern auch die Webseite und E-Mail-Adresse erfragen und 

in die Handwerksrolle auf-

nehmen. 

• Handwerksordnung: In 

der Handwerksordnung er-

folgen noch verschiedene 

weitere Änderungen, bei-

spielsweise zur Ausstellung 

des Europäischen Berufs-

ausweises und zur Veröf-

fentlichung von Bekanntmachungen in digitalen Medien. 

• Leistungsinformationen: Eine zentrale Bundesredaktion soll 

künftig zu leistungsbegründenden Gesetzen und Verordnungen 

des Bundes Leistungsinformationen in standardisierter Form be-

reitstellen. Leistungsinformationen sollen insbesondere für unter-

nehmens- und bürgerrelevante Regelungen erstellt werden, bei 

denen ein hoher Informationsbedarf zu erwarten ist.  

 

Geplante Änderungen bei der Mehrwertsteuer 

Die EU-Kommission arbeitet an einer Überarbeitung und Moderni-

sierung des Mehrwertsteuersystems und hat den Mitgliedsstaaten 

ihre Änderungsvorschläge vorgelegt. 

Die Umsatzsteuer gehört zweifellos zu den fallenreichsten und 

komplexesten Teilen des Steuerrechts. Das liegt nicht zuletzt daran, 

dass das Umsatzsteuerrecht im Wesentlichen von der EU über 

Richtlinien geregelt wird, die dann jeweils in nationales Recht um-

gesetzt werden. Die EU-Kommission will die Mehrwertsteuerrichtli-

nien nun an vielen Stellen überarbeiten, um insbesondere die Rah-

menbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr in der 

EU zu verbessern. 

Zu den Vorschlägen der Kommission müssen die Mitgliedsstaaten 

nun Stellung nehmen, bevor die Änderungen auf EU-Ebene finali-

siert werden. Danach steht noch die Umsetzung in deutsches Recht 

an. All das braucht seine Zeit, weshalb die ersten Änderungen frü-

hestens 2018 in Kraft treten können. Für die meisten Änderungen 

ist eine Umsetzung bis 2021 vorgesehen. Die hier zusammenge-

fassten Vorschläge der EU sind noch nicht endgültig, aber der 

PC-gestütztes Kassensystem wird 
vom Finanzamt nicht anerkannt 

Vor allem in bargeldintensiven Betrieben 

schauen die Betriebsprüfer ganz genau 

darauf, ob die Kassenführung den gesetz-

lichen Anforderungen genügt. Stellt sich 

heraus, dass die Aufzeichnungen manipu-

liert werden können, sind Schätzungen 

durch den Prüfer vorprogrammiert. Eine 

PC-gestützte Kassensoftware gilt da au-

tomatisch als verdächtig. Das Finanzge-

richt Münster hat dem Finanzamt beige-

pflichtet, dass es nicht darauf ankommt, 

ob der Unternehmer tatsächlich Manipula-

tionen vorgenommen hat oder wie groß 

der technische Aufwand dafür gewesen 

wäre. Allein die Tatsache, dass Manipula-

tionen technisch nicht ausgeschlossen 

werden können, rechtfertigt bereits die 

Hinzuschätzung, meint das Gericht.  

 

Rückabwicklung des Verkaufs 
von Gesellschaftsanteilen 

Die Rückabwicklung eines Kaufvertrags 

über Gesellschaftsanteile, der noch nicht 

von beiden Seiten vollständig erfüllt ist, 

führt auch zu einer Rückabwicklung der 

steuerlichen Folgen aus dem Verkauf. Der 

Bundesfinanzhof hat mit dieser Entschei-

dung seine Rechtsprechung teilweise ge-

ändert und sieht in der Rückübertragung 

der Gesellschaftsanteile auf den Verkäu-

fer nicht mehr eine Anschaffung der zu-

rückübertragenen Anteile durch diesen. 

Ein möglicherweise beim Verkäufer be-

reits entstandener Veräußerungsgewinn 

entfällt damit ebenfalls rückwirkend. Ent-

sprechend liegt auch beim ursprünglichen 

Erwerber keine Veräußerung der Anteile 

durch die Rückabwicklung vor. 

 

Entschädigung für Schöffenrichter 
ist nur teilweise steuerpflichtig 

Bestimmte Aufwandsentschädigungen, die 

an ehrenamtliche Schöffenrichter gezahlt 

werden, sind zweifellos steuerfrei, darun-

ter insbesondere der Kostenersatz für 

Fahrtkosten und Parkgebühren. Andere 

Entschädigungszahlungen sind dagegen 

zumindest teilweise steuerpflichtig. Das 

gilt insbesondere für die Verdienstausfall-

entschädigung. Anders als das Finanzge-

richt Baden-Württemberg sieht der Bun-

desfinanzhof diese aber als Arbeitnehmer-

Einkünfte an. Die Anwendung des Ehren-

amtsfreibetrags auf diese Entschädigung 

sei schon deswegen ausgeschlossen, weil 

bereits andere steuerfreie Entschädigun-

gen (Fahrtkosten etc.) gezahlt werden. 

Die Entschädigung für Zeitversäumnis ist 

dagegen nicht steuerbar.  
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Überblick zusammen mit der vom Bundesrat vertretene Meinung zu 

den einzelnen Änderungen gibt einen guten Eindruck, welche Ände-

rungen im Umsatzsteuerrecht in den nächsten Jahren zu erwarten 

sind. 

• Verwaltungskoordination: Verschiedene Änderungen der Ver-

ordnung über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 

und die Betrugsbekämpfung optimieren die IT-Infrastruktur der 

Verwaltungsbehörden. Das soll die Basis schaffen für die not-

wendige Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, um das MOSS-

Verfahren (Mini One-Stop Shop) erfolgreich auf Dienstleistungen 

jenseits elektronisch erbrachter und Telekommunikationsdienst-

leistungen auszuweiten. Gegen das Paket hat der Bundesrat 

gewisse Bedenken. Insbesondere sehen die Bundesländer kei-

nen Grund, warum die 

EU-Kommission Zugang 

zu den im Rahmen des 

MOSS-Verfahrens erho-

benen Daten bräuchte. 

• Steuerschuldnerschaft: 

Ein langfristiges Ziel der 

Kommission ist die Schaf-

fung eines robusten, ein-

heitlichen europäischen Mehrwertsteuerraums. Das Europäische 

Parlament und der Rat haben sich darauf geeinigt, dass dieses 

endgültige Mehrwertsteuersystem eine Besteuerung im Bestim-

mungsland der Gegenstände („Bestimmungslandprinzip“) vor-

sieht, wogegen das momentane System auf der Steuerbefreiung 

von Lieferungen im Mitgliedstaat der Ausfuhr basiert. Weil die 

Ausarbeitung und Umsetzung einer solchen großen Änderung 

einige Jahre brauchen wird, will die Kommission als Sofortmaß-

nahme zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs die befriste-

te Anwendung einer generellen Umkehrung der Steuerschuld-

nerschaft (Reverse-Charge-Verfahren) zulassen. EU-Staaten, 

die besonders unter Umsatzsteuerbetrug leiden, können dann 

bei allen inländischen Lieferungen ab einem Rechnungsschwel-

lenwert von 10.000 Euro das Reverse-Charge-Verfahren vor-

schreiben. Die bisherige Beschränkung des Reverse-Charge-

Verfahrens auf bestimmte Waren oder Branchen würde also 

wegfallen. Grundsätzlich begrüßt der Bundesrat diesen Vor-

schlag, wünscht sich aber einen niedrigeren Schwellenwert für 

die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens. 

• Kleinunternehmer: Um kleinen Unternehmen den Zugang zum 

Binnenmarkt zu erleichtern, sollen ab 2018 Umsatzgrenzen für 

die verpflichtende Anwendung der 2015 umgesetzten EU-

Vorgaben für elektronische Dienstleistungen eingeführt werden. 

Beträgt der Jahresumsatz mit grenzüberschreitenden elektroni-

schen Dienstleistungen nicht mehr als 10.000 Euro, darf das Un-

ternehmen den EU-Staat, in dem es seinen Sitz hat, als Ort der 

Dienstleistungserbringung wählen, was im Wesentlichen einer 

Befreiung von den normalen Vorschriften entspricht. 

• Kleinsendungen: Die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer 

für Kleinsendungen soll abgeschafft werden. Das soll Nachteile 

für Anbieter innerhalb der EU beseitigen, die grundsätzlich 

Mehrwertsteuer verlangen müssen, während Anbieter aus Dritt-

staaten Waren umsatzsteuerfrei an Verbraucher verkaufen kön-

nen. Um dies praktisch umzusetzen, wird das MOSS-Verfahren 

auf Importe ausgeweitet. Verkäufer und elektronische Marktplät-

ze können dann von ihren Kunden in der EU die Mehrwertsteuer  

zum Zeitpunkt des Verkaufs kassieren. Diese Waren werden 

Goldfinger-Modell ist legitim 

Beim Goldfinger-Steuersparmodell grün-

deten Steuerzahler in Großbritannien eine 

Gesellschaft und nahmen den kreditfinan-

zierten Handel mit Gold auf. Der Bundes-

finanzhof hat nun entschieden, dass die-

ses Modell bis zu einer gesetzlichen Ände-

rung, die das Modell aushebeln sollte, ein 

legitimer Gewerbebetrieb war. Damit 

wirken sich die Anschaffungskosten für 

das Gold für die Anleger vorübergehend 

(Inlandsfall) oder dauerhaft (Auslandsfall) 

steuermindernd aus. 

 

Alleinerziehende haben keinen 
Anspruch auf Splittingtarif 

Die Besteuerung einer alleinerziehenden 

Mutter nach dem Grundtarif ist verfas-

sungsgemäß. Den Bundesfinanzhof konnte 

keines der Argumente, das die verwitwete 

Mutter vorbrachte, davon überzeugen, 

dass auch Alleinerziehende Anspruch auf 

den Splittingtarif haben sollten. Weder 

der Schutz der Familie noch das Prinzip 

der Besteuerung nach der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit würden den An-

spruch rechtfertigen, meinen die Richter. 

 

Stufenweise Ermittlung der 
zumutbaren Belastung 

Von Krankheitskosten erkennt das Finanz-

amt nur den Teil als außergewöhnliche 

Belastung an, der die zumutbare Belas-

tung übersteigt. Wie hoch diese zumutba-

re Belastung ist, hängt vom Familienstand 

und der Höhe der Einkünfte ab. Künftig 

fällt die zumutbare Belastung meist  nied-

riger aus, denn der Bundesfinanzhof hat 

seine Rechtsprechung zum Vorteil der 

Steuerzahler geändert. Statt den höchs-

ten Prozentsatz auf das gesamte Einkom-

men anzuwenden, soll das Finanzamt nur 

den Teil des Einkommens mit dem jeweils 

höheren Prozentsatz belasten, der den im 

Gesetz genannten Grenzbetrag über-

steigt. Beispielsweise gelten damit für El-

tern mit drei Kindern nicht mehr 2 % aller 

Einkünfte als zumutbare Belastung, son-

dern nur 2 % der Einkünfte, die über 

51.130 Euro liegen, sowie 1 % der Einkünf-

te bis 51.130 Euro. Geklagt hatte ein Ar-

beitnehmer, der sich gegenüber Beamten 

benachteiligt fühlte. Zwar würden bei ei-

nem Arbeitnehmer die Altersvorsorgebei-

träge als Sonderausgaben berücksichtigt, 

seien aber trotzdem zunächst Teil der Ge-

samteinkünfte für die zumutbare Belas-

tung, meinte der Kläger. Bei Beamten gä-

be es dagegen nur „fiktive“ Beiträge zur 

Altersvorsorge, womit diese bei gleichem 

Nettoeinkommen besser gestellt wären.  
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dann von einem beschleunigten Zollverfahren profitieren. Alter-

nativ kann der Transportdienstleister die Mehrwertsteuer bei den 

Verbrauchern kassieren und an den Zoll abführen. Diese Ände-

rung begrüßt der Bundesrat ausdrücklich, zumal den EU-Staaten 

durch die Änderung jährlich bis zu 5 Mrd. Euro an zusätzlichen 

Steuereinnahmen winken. 

• Bücher & Zeitschriften: Nach der aktuellen Richtlinie müssen 

elektronisch gelieferte Veröffentlichungen mit dem Normalsatz 

besteuert werden, während traditionelle, gedruckte Veröffentli-

chungen von ermäßigten Steuersätzen profitieren können. Elekt-

ronische Veröffentlichungen sind damit in den meisten EU-

Staaten steuerlich schlechter gestellt, obwohl der Inhalt der Pub-

likation derselbe ist. Nachdem seit 2015 die Mehrwertsteuer dort 

erhoben wird, wo der Kunde ansässig ist, kann der Verkäufer 

keinen Vorteil mehr daraus ziehen, im EU-Staat mit den niedrigs-

ten Mehrwertsteuersätzen ansässig zu sein. Die Kommission 

schlägt daher vor, allen EU-Mitgliedern die Möglichkeit einzu-

räumen, dieselben Mehrwertsteuersätze auf elektronische Veröf-

fentlichungen anzuwenden, die sie derzeit auf Druckveröffentli-

chungen anwenden. Der Bundesrat hat die Ausweitung des er-

mäßigten Steuersatzes auf E-Books begrüßt und die Bundesre-

gierung aufgefordert, für eine Umsetzung zu sorgen.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Penka 

Steuerberater 

Umsatzsteuerpflicht der 
Abmahnung eines Mitbewerbers 

Die Abmahnung eines Mitbewerbers auf-

grund eines Wettbewerbsverstoßes ist ei-

ne umsatzsteuerpflichtige Leistung. Die 

Zahlung des Mitbewerbers ist damit kein 

steuerfreier Schadenersatz für die ent-

standenen Aufwendungen und Rechtsver-

folgungskosten. Der Bundesfinanzhof hat 

mit dieser Entscheidung dem Finanzamt 

Recht gegeben, das nach einer Prüfung 

den Umsatz des Abmahners entsprechend 

erhöht hatte. Den Abgemahnten wurden 

nur die Nettogebühren des Anwalts in 

Rechnung gestellt. Der Bundesfinanzhof 

sah in der Abmahnung aber eine Ge-

schäftsführung ohne Auftrag und damit 

einen Leistungsaustausch gegen Entgelt. 

 

Schadensersatz des Arbeitgebers 
ist kein Arbeitslohn 

Zahlt der Arbeitgeber eine Entschädigung 

wegen einer Diskriminierung, liegt auch 

dann kein steuerpflichtiger Arbeitslohn 

vor, wenn gar nicht feststeht, ob wirklich 

eine Diskriminierung vorgelegen hat. Das 

entschied das Finanzgericht Rheinland-

Pfalz für eine Schadensersatzzahlung im 

Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs, 

bei der der Arbeitgeber die Diskriminie-

rung bestritten hatte. 

 


